
IHRE ZUWEISUNG VON
GELDAUFLAGEN HILFT
KÖLNER KINDERN UND
JUGENDLICHEN

FAIR.STÄRKEN E.V. - FÜR EIN BUNTES KÖLN
Wir sind ein gemeinnütziger Verein aus Köln, der sich für mehr Chancengleichheit für Kinder und

Jugendliche aus sozial benachteiligten Lebenslagen engagiert. Wir setzen uns aktiv für
Demokratiebildung und die Umsetzung der Kinderrechte ein.

Ein buntes, inklusives Köln, in dem alle Kinder mit gleichen Chancen
aufwachsen, ihre Rechte kennen und anwenden und an Entscheidungen, die
ihr Leben betreffen, teilhaben.

Durch Sozialtrainings und traumasensible Gruppenarbeit versetzen wir Kinder
in die Lage, einen positiven Blick auf sich selbst zu entwickeln, sich selbst als
wirksam zu empfinden sowie Respekt und Offenheit gegenüber anderen
Menschen zu zeigen. Damit fördern wir wichtige persönliche Bausteine, die den
Kindern Chancen im Leben eröffnen.

Vision

Mission

GELDAUFLAGEN & BUSSGELD-SPENDEN

Immer wieder kommt es vor, dass von Strafgerichten oder der Staatsanwaltschaft Geldauflagen
und Bußgelder verhängt werden. Solche Zahlungen können als Spende an FAIR.STÄRKEN
geleitet werden. Damit unterstützen Sie unsere Arbeit für Kinder und Jugendliche aus
benachteiligten Lebenslagen und unser Engagement für die Umsetzung der Kinderrechte. 



FAIR.STÄRKEN e.V.
 IBAN: DE97 3702 0500 0001 5855 00

 
Bank für Sozialwirtschaft

 

UNSER VERSPRECHEN AN SIE:

SIE HABEN FRAGEN?

Hannah Neubauer

Fundraising
hannah.neubauer@fairstaerken.de
0221-588-326-15

FAIR.STÄRKEN e.V. - Hohenstaufenring 63 - 50674 Köln    info@fairstaerken.de   www.fairstaerken.de 

INFORMATIONEN FÜR ZAHLUNGSPFLICHTIGE
Sie haben die Auflage erhalten, eine Zahlung an FAIR.STÄRKEN e.V. zu tätigen?

Dann möchten wir Sie bitten, ausschließlich folgende Bankverbindung zu verwenden und das
Aktenzeichen der zuständigen Behörde im Verwendungszweck zu notieren.

Korrekte Abwicklung für die Zahlung von Geldauflagen
Wir benachrichtigen Sie zügig über eingegangene und
ausbleibende Zahlungen
Absolute Diskretion über alle Informationen zu den jeweiligen
Vorgängen ist für uns selbstverständlich

WICHTIG:
Spendenbescheinigungen dürfen wir Ihnen nicht ausstellen. Geldauflagen gelten nicht

als freiwillige, abzugsfähige Spende.

Wenden Sie sich bitte bei Fragen zur Zahlungsfrist oder Ratenzahlung direkt an die

zuständige Behörde. 

Hinweis: es handelt sich nicht um ein Spendenkonto!


